
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung (01/08)
Besondere Bedingungen zur privaten Haus- und

A Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden
Bestimmungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, Mieter,
Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer für das im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder Grundstück.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die
dem Versicherungsnehmer in den obengenannten Eigenschaften oblie-
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeräumen auf Gehwegen).

B Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von
Bauarbeiten (z. B. Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-,
Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50.000,-
Euro je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung Ziff. 4 AHB;

2. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen
für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Ver-
richtungen erhoben werden.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher
Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialge-
setzbuch Teil VII (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden;

3. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Ab-
satz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

4. des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft;

5. des Versicherungsnehmers
a) wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen,

chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen im Rahmen der Besondere Bedingun-
gen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden
- außer Anlagenrisiko - nach Maßgabe des Buchstaben H;

b) als Inhaber von Anlagen/Behältern zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser Stoffe - soweit
es sich um Anlagen/Behälter mit einem Gesamtfassungsvermögen
von max. 500 l/kg handelt - im Rahmen der Besondere Bedingun-
gen zur privaten Gewässerschadenhaftpflichtversicherung (Anla-
genrisiko).
Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Ziff. 3.1 (2) AHB (Er-
höhungen und Erweiterungen des Risikos) - besteht für Haft-
pflichtansprüche, die aus Anlagen/Behältern entstehen, wenn das
Gesamtfassungsvermögen von 500 l/kg überschritten wird;

c) als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube ausschließlich
für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer - soweit
die Abwassergrube nach 1945 erstellt wurde - im Rahmen der Be-
sondere Bedingungen zur privaten Gewässerschadenhaftpflichtver-
sicherung (Anlagenrisiko).
Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Ziff. 3.1 (2) (Erhöhun-
gen und Erweiterungen des Risikos) - besteht für andere Abwas-
seranlagen, oder in dem Fall, dass mehrere Abwassergruben auf ei-
nem Grundstück vorhanden sind,

6. soweit besonders vereinbart die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne des Ziff. 2 AHB im Rahmen der Besondere
Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden nach
Maßgabe des Buchstaben I.

C Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines
- Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen,
- Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Be-

sitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden,
- Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter

oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden.

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so
gilt das auch für alle anderen Versicherten.

3. Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.

4. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-

fahrzeugen und Anhängern;
- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h

Höchstgeschwindigkeit).
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2)
AHB und Ziff. 4.3 (1) AHB.

5. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versiche-

rungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Lei-
stung bestehen, wenn dieser
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen

durfte oder
- den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fah-

rer nicht bewusst ermöglicht hat.

D Einschluss von vertraglich übernommenen Haftpflichtansprüchen

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom Versiche-
rungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer über-
nommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (z. B.
Vermieter, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

E Einschluss von Sachschäden durch häusliche und gewerbliche
Abwässer

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden durch häusliche und gewerbliche Abwäs-
ser, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen Abwässer),
und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus
dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. Sachschäden durch ge-
werbliche Abwässer sind nur dann mitversichert, wenn das Gebäude
überwiegend privat genutzt wird, der gewerbliche Anteil der Gebäude-
nutzung maximal 50 Prozent beträgt.

F Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Einwirkung

Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (4)
AHB - Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch all-
mähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.).
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G Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des
Gesetzes vom 15.03.1951 gilt außerdem:

1. Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohungseigentü-
mer.

2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwal-
ters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für
Zwecke der Gemeinschaft.

4. Eingeschlossen sind
a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Ver-

walter;
b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Ge-

meinschaft der Wohnungseigentümer;
c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung

im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.
Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teil-
eigentum.

H Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden
- außer Anlagenrisiko -

1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließ-
lich durch besonderen Vertrag gewährt).

2. Mitversichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten). Außerge-
richtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
a) gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-

cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Ver-
fügungen herbeigeführt haben.

b) wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland)
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

I Mitversicherung von Vermögensschäden in der
Haftpflichtversicherung

1. Soweit besonders vereinbart ist im Rahmen des Vertrages die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des
Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen mitversichert, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem

Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder
gutachtlicher Tätigkeit;

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-,
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-
gen;

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen;

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationali-
sierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung,
Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen.

J Anpassung der Prämie

Abweichend von Ziff. 15 AHB gelten für die Prämienanpassung fol-
gende Bestimmungen:

1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulations-
grundlagen des Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B.
Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Storno-
quote) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Haftpflichtrisi-
ken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Buch-
stabe K und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben (z. B. Wohneinhei-
ten, gewerblich genutzte Fläche sowie Fläche der unbebauten Grund-
stücke, Berufsgruppe).

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kal-
kulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Ver-
sicherungsperiode, zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem.
Ziff. 16.2 AHB hat, berechtigt, die für bestehende Verträge geltende
Prämie, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart
ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn
a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen

Prämienfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten
Prämienanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch
beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.
Die neue Prämie ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein, als die Prä-
mie des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.
Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
Versicherer dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein
ordentliches Kündigungsrecht zu (Ziff. 16.2 AHB), darf er die Prämie
nach obigen Grundsätzen zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode
nur anpassen, wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kosten-
aufwand von den tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Prä-
mienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungs-
periode wirksam.
Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn
- der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung

unter Hinweis auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prä-
mie einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitge-
teilt und

- ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festge-
stellte Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.



7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode
schriftlich kündigen, in dem die Prämienerhöhung wirksam werden
würde. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten Prämiensatz
fortgeführt.

K Tarifmerkmale

Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch die nachfolgenden Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versi-

cherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:
aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftun-

gen des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand oblie-
gen würden;

- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgaben-
ordnung);

- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenord-
nung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge,
der Jugend- und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förde-
rung der Wissenschaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der
Volks- und Berufsbildung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen
Dienstes;

- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,
sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende
Tätigkeit für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit
beansprucht und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Ein-
richtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden
Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht
Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffent-
lichen Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3)
unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer
Beurlaubung erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von
Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die
jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) er-
füllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Ar-
beitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr,
Pensionären und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1)
bis (4) erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen
nicht erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in
häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden.
bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;
(2) angestellten Facharzt oder
(3) Assistenzarzt
handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.
cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer handelt um
(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außen-
dienst;
(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen ge-
mäß (1) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind.
dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer handelt um
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsun-
ternehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen
Versicherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten
Personen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit
den Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden;
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen ge-
mäß (1) und (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und
nicht anderweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von
Berechtigten, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen ge-
mäß (1) und (2) erfüllt haben.
Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der
Versicherungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Last-
schrifteinzugsverfahrens zustimmt.
ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der
Beruf des Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) ge-
nannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen

Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die
Änderung auch eine Änderung der Zuordnung zu einer der Tarif-
merkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Änderung
nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmals-
klasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die
Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie als vereinbart. Wer-
den die Angaben später nachgeholt, gilt die Prämie nach der zu-
treffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt des Eingangs der
Meldung beim Versicherer als vereinbart.

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die
Zuordnung des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und
vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nach-
weise anzufordern. Kommt der Versicherungsnehmer der Auffor-
derung des Versicherers nicht binnen eines Monats nach, wird die
Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode an nach
der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger
Angaben des Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerk-
malsklasse zugeordnet oder diese Zuordnung während der Ver-
tragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die Prämie rückwirkend
ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der bei richti-
ger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die
Differenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in
Höhe einer Jahresprämie für die laufende Versicherungsperiode er-
hoben, die sofort fällig ist und nach der zutreffenden Tarifmerk-
malsklasse berechnet wird. Insoweit werden die Rechte des Versi-
cherers nach Ziff. 23 AHB ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerk-

male zu ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn
sich anhand der zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenent-
wicklung herausstellt, dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar
nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den
Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.



Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zu-
sammenzufassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungs-
nehmer einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß genug ist, um Zu-
fallsschwankungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszu-
schließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang
und die veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und
Versicherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen
Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungs-
periode, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
- einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Er-

läuterung der Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif
sowie alter und neuer Prämie und

- über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.
d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den

Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers zum Ablauf der laufenden Versiche-
rungsperiode schriftlich kündigen, und zwar auch dann, wenn die
Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt.

L Umweltschäden

Die Ausschlussbestimmung von Ziff. 7.10 AHB hat keine Gültigkeit.
Mitversichert sind bei Umweltschäden auch Haftpflichtansprüche
öffentlich - rechtlichen Inhalts.


